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Studieninformation zur Befragung im Rahmen des Projektes 

„Circular DigiBuild“ 

 
1. Wer führt die Befragung bei welchen Institutionen durch? 

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist Projektpartner für Österreich und führt in diesem 
Rahmen die Befragung der Stakeholder in Österreich für eine Multi-Stakeholder-Studie durch. 

 
2. Welche Partner sind am Projekt Circular DigiBuild beteiligt? 

 
Business Agency Association 
Bulgarien 
 

ReCheck EOOD 
Bulgarien 

Austria Wirtschaftsservice GmbH 
Österreich 

Hochschule Hof – University of 
Applied Sciences 
Deutschland 
 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú. 
Tschechien 
 

Slovak Business Agency  
Slowakei 

University of Ljubljana 
Slowenien 
 
 
REGIONAL DEVELOPMENT 
AGENCY FOR WEST REGION 
Rumänien 
 
Zero Waste Montenegro 
Montenegro 
 
Business Advisory Center 
Moldau 

Chamber of Commerce and Industry of 
Pécs-Baranya  
Ungarn 
 
Sarajevo Economic Region Development 
Agency 
Bosnien und Herzegowina 
 
TERA Tehnopolis Ltd. 
Kroatien 
 
European digital innovation hub in con-
struction sector 
Bulgarien 

Institute for Research in Circular Econ-
omy and Environment “Ernest Lupan”  
Rumänien 
 
Science and Technology Park Novi Sad 
Serbien 
 
 
Innovation Centre Nikola Tesla 
Kroatien 
 
Vangavis EOOD 
Bulgarien 

 
3. Was sind die Ziele von Circular DigiBuild? 

Neue Wege in der Bau- und Gebäudeindustrie zu beschreiten, um die durch die Digitalisierung 
getriebenen Innovationen in der Kreislaufwirtschaft (CE) gemeinsam zu fördern, zu identifizieren, 
zu erproben und zu transferieren, die damit zusammenhängenden Politiken im Donauraum zu kre-
ieren und stabile Voraussetzungen für eine Verlagerung des Schwerpunkts auf eine nachhaltigere 
territoriale Entwicklung zu schaffen. 
 
Durch die Anwendung neuer Ansätze und sektorübergreifender Lösungen zielt das Projekt darauf 
ab, die Essenz der Errungenschaften an der Schnittstelle von CE und digitalen Technologien zu 
erfassen, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung von Wegen zur Umsetzung der CE in den 
Donauländern liegt. Durch die Bündelung der Bemühungen der Quadruple-Helix-Akteur*innen wird 
ein gut funktionierendes Innovationsökosystem mit einem neuen Cluster zur Steigerung der regio-
nalen Kapazitäten zur Aufnahme von Innovationen gebildet, um die interregionale FEI-Zusammen-
arbeit zu fördern und sektorübergreifende Erfahrungen zwischen Innovationsakteur*innen aus füh-
renden und rückständigen Donauländern auszutauschen. 
 
Hindernisse für den digitalisierungsbedingten Übergang zu CE werden ermittelt und die damit ver-
bundenen Maßnahmen verbessert. Es werden wichtige und anwendbare Innovationen gesucht, um 
die digitalisierungsfähige CE zu erreichen. Drei Pilotprojekte werden durchgeführt, um zu zeigen, 
wie disruptive Innovationen für Interventionen in die CE die Praktiken des "sauberen Bauens" im 
Donauraum nutzen können.  
Letztendlich wird eine neue Strategie für den Donauraum zur Verbesserung der CE im Baugewerbe 
umgesetzt, vereinbart und bekannt gemacht. 

 
4. Wie läuft die Befragung ab? 

Als Teil des Prozesses nehmen wir an dem Verbundprojekt teil und führen eine regionale Umfrage 
durch, um die wichtigsten Herausforderungen und Möglichkeiten zur Förderung der Einführung 
neuer Technologien in der CE für die Bau- und Gebäudeindustrie im Donauraum zu ermitteln. 
 
Der Fragebogen besteht aus einer begrenzten Anzahl von konkreten Fragen, die nicht mehr als 
10 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen sollten. Ihr wertvolles Feedback ist uns sehr wichtig. 
 

 
5. Wie erfolgt die wissenschaftliche Auswertung der Befragung? 
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Die Auswertung der Daten findet nur in anonymisierter Form statt. Personenbezogen erhoben wer-
den nur Ihre Kontaktdaten, um Sie im Falle Ihres Interesses und Ihrer Zustimmung über die Stu-
dienergebnisse informieren zu können. Die Inhalte der Fragebögen werden anonymisiert gespei-
chert. Des Weiteren lässt die Erhebung keine weiteren Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmende 
bzw. die dahinterstehende Institution zu.  

 
6. Wer kann an der Befragung teilnehmen? 

Volljährige Personen mit vorheriger ausdrücklicher und informierter Einwilligung zur Teilnahme. 
 
7. Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an der Befragung? Erhalte ich eine 

Aufwandsentschädigung? 
Die Teilnahme an dieser Befragung ist für Sie nicht mit Kosten verbunden. Für die Teilnahme er-
halten Sie keine Aufwandsentschädigung. 

 
8. Kann ich meine Teilnahme an der Befragung widerrufen? 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Sie werden nur dann einbezogen, wenn Sie dazu 
vorher schriftlich oder elektronisch Ihre Einwilligung erklären. Sofern Sie nicht an der Befragung 
teilnehmen oder später aus ihr ausscheiden möchten, entstehen Ihnen dadurch keine Nachteile. 
Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der Be-
fragung schriftlich oder elektronisch gegenüber dem Projektverantwortlichen widerrufen oder den 
ausgefüllten Fragebogen nicht zurücksenden. 

 
Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden keine weiteren Befragungen durchgeführt und keine 
weiteren Daten erhoben. Die bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitung bleibt jedoch rechtmäßig. 
Die in den Fragebögen enthaltenen Daten werden ohnehin nur in anonymisierter Form gespeichert. 

 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die betreffen-
den personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden (Art. 17 DSGVO). Der Verantwortli-
che ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 
 Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig, 
 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
 die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 
Sie haben keinen Anspruch auf Löschung, soweit Ihre Daten für die wissenschaftliche Forschung 
erforderlich sind und die Löschung voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder die Verarbeitung zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

 
 
Bitte beachten Sie ebenso die weiteren Hinweise zum Datenschutz! 
 


